




emnadh Seine Keoniglie Maſeſtat ia

usi iiibriie  ÊÊÒLrrerri erer—behorig gehalten wiſſen wollen und zwaren daß vom iten May diejſes
lauffenden Jahrs angerechnet uberall und eigentlich darnach verfahren

Als wird allen und jeden Beamten wie auch Magiſträten in denen

J

V

den j. April 1734.

Circular-Ordre
an alle

Beamte und Magiſtraten
wegen derDeclaration in lnjurien-Sachen. Arnoldt von der Portzen.










	Demnach Seine Königliche Majestät in Preussen [et]c. Unser allergnädigster Herr, nötig gefunden, zu Abkürtzung der Processen in denen Injurien-Sachen, eine Allgemeine Ordnung und Declaration verfertigen zu lassen ...
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